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Regierungsvorlage 

DRITTES ZUSATZABKOMMEN 

zum Abkommen vom 22. Dezember 1966 
zwischen der Republik Österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über Soziale 

Sicherheit 

Die Republik 'Österreich 
und 

die Bundesrepublik Deutschland 

in dem Wunsch, das ..Nbkommen über Seziale 
Sicherheit vom 22. Dezember 1966 inder Fassung 
des Ersten ZusatlZabkemmens vem 10. April 
1969 und des Zweiten Zusatzabkemmens vom 
29. März 1974 - im feLgenden Abkemmen ge­
nannt - den gegenwärtigen Verhältnissen anzu­
passen, sind wie felgt übereingekommen: 

Artikel I 

1. Artikel 3 ,des A!bkemmens erhält felgende 
Fassung: 

3. Artikel 20 des Abkommens ,er1hält folgende 
Fassung: 

,,(1) Sehen die Rechtsvorschri:ften eines Ver­
tragsstaates vor, daß für den Leistungsanspruch 
infelge eines ArheitsunfallesCBerufskrankheit) 
im Sinne dieser Rechtsverschriften andere Ar­
beitsunfälle (Berufskrankheiten) ,zu berücksichti­
gen sind, se gilt ,dies auch für die unter die 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
fallenden Arbeitsunfälle (Berufskrankheiten), al~ 
ob sie unter ,die Rechtsverschriften des ersten 
Vertra.gsstaates gefallen wären. Den zu berück­
sichtigenden Unfällen (Krankheiten) stehen selche 
gleich, die nach anderen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriiften als Unfälle oder Entschädigungs­
fälle anerkannt sind. 

(2) Der zur Entschädigung des Versicherungs­
falles ,zuständige Tdiger setzt seine Leistung nach 
dem Grad der durch den Alfueitsunfall (Berufs­
krankheit) eingetretenen Minderung der Erwerhs­
fähigkeit fest, den er nach den für ihn geltend'en 
innerstaa dichen Rechtsvorschrj,ften' zu berücksich­

"Bei Anwendung der Rechtsvorschriften eines tigen hat." 
Vertragsstaates stehen .dessen Staatsangehörigen 
gleich . 

a) die Staatsangehörigen des anderen Ver­
tragsstaates so.wie ihre Angehörigen und 
Hinterhliebenen, .soweit ,diese ihre Rechte 
vdn einem Staatsangehörigen ableiten, 

b) Flüchtlinge im Sinne des Abkommens vom 
28. Juli 1951 und des Protokolls vom 
31. Jänner 1967 über die Rechtsstellung 
,der F,lüchtlinge und Staatenlose ,im Sinne 
des Abkemmens vem 28. September 1954 
über die Rechtsstellung der Staatenlesen, 
wenn sie sich ,im Gebiet ·eines Vertragsstaa­
tes gewöhnlich aufhalten, 

c) Angehörige und Hinteribliebene der unter 
.Buchstabe b genannten Personen, seweit 
sie ihre Rechte ven diesen Personen ableiten 
und sich im Gebiet eines Vertragsstaates 
gewöhnlich aufhalten." 

2. Artikel 11 Absatz 1 dritter Satz des Ao­
kemmens entfällt. 

4. Artikel 25 des Abkommens enttfällt. 

5, a) Artikel 27 Absatz 7 des A:bkemmens ent­
fällt. 

b) Artikel 27 Absatz 8 des Abkommens ,erhält 
felgende Fassung: 

,,(8) Der Anspruch auf Kinderzuschuß zu einer 
Pension (Rente) eines Versicherten richtet sich, 
sofern nach ,den Rechtsvorschriften beider Ver­
tragsstaaten ein Anspruch auf Pension (Rente) 
besteht, ausschließlich nach den Rechtsvorschrif­
ten des V ertragsstaa~es, indessen Gebiet sich der 
Berechtigte gewöhnlich aufhält; hält sich der Be­
rechtigte gewöhnlich außerhalb der Gebiete der 
Vertragsstaaten auf, so richtet sich der Anspruch 
ausschließlich nach den Rechtsvorschriften des 
Vertragsstaates, nach denen die längere Beitrags­
'zeit zurückgelegt ist." 

6. a) Artikel 28 Nummer 1 Buchstabe ades 
Abkommens entfällt. 
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2 599 der Beilagen 

b) Artikel 28 Nummer 1 Buchstabe b des 
A'bkommenserhält folgende Fassung: 

"ib) Für die Feststellung der Leistungszugehö­
rigkeit und Leistungszuständigkeit in der 
Pensionsversicherung werden ausschließlich 
österreichische Versicherungszeiten berück­
sichtigt." 

c)Artikel 28 Nummer 1 Buchstabe edes Ab­
kommens erhältfo1gendeFassung: 

"e) ,Als neutrale Zeiten -gelten auch Zeiten, 
,während derer Anspruch auf R,ehte aUs 
eigener Versicherung aus der deutschen Ren: 
tenversicherung hestand." 

cl) .Artikel 28 Nummer 2 ,des Abkommens er­
hält folgende Fassung: 

,j2. Bei Durchführung des Artikels 27 Ab­
sätze 1 und 3 sind d,ie deutschen Ver­
sicherungszeiten ohne Anwendung der 
österreichischen Rechtsvorschriften . iiber 
.die Anrechenharkeit der V,erslcherungszei­
ten heranzuzIehen." 

e) Im Artikel 28 Nummer 3 des Abkörhitnens 
entfallen die Bezeichnung Buchstabe a uoo die 
BestimmUng des Buchstaben b. 

f) Im Artikel 28 des Aibkommens wir.d als 
Nummer 3a eingefügt: 
;;3a. Für die 'Bemessung des Hilflosenzuschusses 

gilt Artikel 27 Absätze 3. und 4; Ai:"ti~ 
kel 3'1 ist entsprechend anzuwenden." 

g) Dem Artikel 28 des Abkommens w.ird als 
NüffiitH:r 6 ang~ügt! 

,,6. Die in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 2 Buch" 
stabed beieichh.'eten RemtsVorsruriften 
'werden nicht berücksichtigt, söweit sie eine 
übertragung von Rentena~artschaften 
vorsehen. " 

7. a) Im Artikel 29 Nummer 2 des Abkoni­
meiLs wit;d Mn Ende der Punkt durch einen 
Strichpunkt ersetzt und folgender Hal!bsatz an­
gefügt: 

"ist danach die Bundesknappsch:aftzuständiger 
Träger, so werden diese Versicherungszeiteh in 
der Rentenversicherung der Angestellten berück­
sichtigt; " 

b) Artikel 2'9 Nummer .3 des Abkommens 
erhalt folgend:eFassung: 

,,3. Die nach den österreithisdien Rechtsvor­
schrifteh zu befiick.sithtlgenden Vetsiche­
rungSizelteh hle~ben bei der Min,destzahl 
'fön Versicherungsjahten ais VoraUsSetzuhg 
fm·oie Berechnung ,der Rente nach Miil­
.desteiilikömmeh nam den. cleütsfueh Itechts­
vorschriften unberücksichtigt." 

c) Artikel 29 Nummern 4- und 5 ,des Abkom­
mens enclaHen. 

d) Artikel 29 Nunimer 8 dritter Satz des 
Abkommens erhält foIgende F,assung: . 

"Besteht nach den Rechtsvorsthriften heider 
Vertragsstaaten Anspruch auf Waisenpension 
(Waisenren te) oder sind die VoraussetzUIi:geh 
f.ür den Anspruch auf Waisenrente nur unter 
Berücks.ichtigung des Artikels 26 Absatz 1 er~ 
füHt, so wird der Kinderzuschuß oder der Be­
trag, um den sich die Waisenrente erhöht, nur 
zur Hälfte gewährt." 

e) Artikel 29 Nummer 10 des Abkiommens er­
hält fblgende Fassung: 
,,10. Beim Zusammentreffen einer Rente aus 

der deutschen Rentenversicherung mit 
einer Rente aUs der 0stertelchistihen Un­
JaJlversicherung w.ird bei Anwendung der 
deutschen Rechtsvot.schrtften ftUfdie filt 
die Berechnung der -deutschen R.ehtefr1aß~ 
gebende Rentehbemessungsgtühdlage be"­
riicksichtigt. " 

8. Artikel 30 des Ahkoiniileiiserhält foLgende 
Fassung: 

"r(1) Besteht nach den RechtsvÖI'sclitlften eine.s 
Vertragsstaates auch ohne Berücksicht,igung des 
Artike1s 26 Absatz 1 ein teiswngsanspruch, so 
gewährt der zust~ndlge Träger die ohne Anwen­
dung di.eses K:apitelszustehende Leistung, solange 
ein entspreahender Leistungsanspruth nach den 
Rechtsvorschriften des anderen Vertragsstaates 
nicht besteht. 

(2) Eine -nach Absatz 1 festgestellte Leistung 
wir.d nach diesem Kapitel fieu festgestelJt, wenn 
~in , entsprech~nder Leistungsanspruch nach den 
Rechtsvorschriften des änderen Vettragsst:iätes 
entsteht. Die Neufeststellung erfolgt mit Wir­
kUIlJg vom Tag des Beginhs der Leistung hach 
den Remtsvorschriften dieses Vertrags staates. 
Die Rechtskraft früherer Entscheidungen steht 
der N eufeststetIung nicht ,entgegen. " 

9. Artikel 31 Absatz 2 des Ahkommens er­
hält folgende Fassung: 

'1r(2) Bei Anwen,dUngdes Absatzes 1 bleihen 
ein Kih.derzusdiuß, der Hilflosenzuschuß nach 
den östetreichischen Rethtsvorschritten sowie 
die übertragung von RentenanWiartschaften nach 
den deutschen Rechtsvorschriften unberücksich­
tigt." 

10. Artikel 42 Absatz 4 des Abkom'lllen's er­
hält foLgende Fassung: 

,,(4) Soweit die deutschen Rechtsvörschriften 
es nicht bereits vorsahreiben, ist innerhalb der 
Rentenversicherung der Arbeiter die für diese 
eingerichtete Verbintlungsstelle für ,die Feststel­
lung der Leistungen mit Ausnahme der medi­
zinischen, berufsfördernden "und etgäM:enden 
Leistungen zur Reha:bilitation züStlifidi:g, w:enn 
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a) Vers!icherungneiten nach den deutschen und 
österreichischen Rechtsvorschriften zurück­
gelegt sind oder berücksichtigt werden 
oder 

b) -der Berechtigte sich im Gebiet der Repu­
blik österreich gewöhnlich aufhält oder 

e) der Berechtigte sich als österreichischer 
Staatsangehöri.ger gewöhnlich ,außerhalb 
der Gebiete der Vertragsstaaten aufhält. 

Die Zuständi~keit der Sonderanstalten bleibt 
unberührt. " 

H. Artikel 45 Albsatz 1 erster Satz des Ab­
kommens erhält folgende Fassung: 

,,(1) Hat ein Träger eines Vertragsstaates einen 
Vorschuß gezahlt, so kann die Nachz3:hlung einer 
entsprechenden Leistung, auf die nach den 
Rechts,vorschriften des anderen Vertl1agsstaates 
Anspruch besteht, einbehalten werden." 

12. a) Artikel 48 Absatz 3 ,dritter und vierter 
Satz des Abkommens entfallen. 

h) Artikel 48 Albsatz 5 des Abkommens ent­
fäTlt. 

13. In der Ziffer 2 des Schlußprotokolls zum 
Ahkommen wird ils BuchstaJbe deingefügt: 

,,,d) Sind außer den Vor:aussetzungen für die 
Anwendung des Abkommens auch die 
Voraussetzungen für die Anwendung eines 
anderen A!bkommens oder einer überstaat­
lichen Regelung erfüllt, so läßt der 
deutsche Träger bei Anwendung des Ab­
kommens das andere Abkommen oder die 
überstaatliche Regelung unberücksichtigt" 
soweit ,diese nichts anderes bestimmen." ' 

14. a) Der Ziffer 3 Buchstabe' e des Sch,Luß­
protokolls zum Abkommen wird folgender Satz 
a~gefügt: 

"Dies gilt auch für die in Artikel 3 Buch­
stabe b bezeichneten Flüchtlinge und Staaten­
losen, die sich gewöhnEch im Gebiet der Re­
pu:blik österreich a,\iJfhalten." 

, h) Der Ziffer 3 des Sch'lußprotokolls Zum Ab­
kommen wird als Buchsta.be gangefügt: 

"g) Die Rechtsvorsmriften der beiden V ~r­
tragsst3:aten betreffend die Versicherungs­
pflicht der bei einer amtlichen Vertretung 
eines der beiden Vertragsstaaten in einem 
Drittstaat oder bei Mitgliedern einer sol­
chen Vertretung beschäftigten Personen 
bleiben unlberührt." 

15. Ziffer 7a desSchlußprotokolls zum Ab­
kommen erhält folgende Fassung: 

,,7a. Zu Artikel 11 des Abkommens: 
Absatz 1 gilt nicht hinsichn]ich der Ge­

währung eines Kiinderzuschusses nach den deut-

schen Rechtsvorschriften beim Zusammentreffen 
mit einem Kiinderzuschuß aus, der österreichischen 
U nf.allv,ersdcherung." 

16. Nach Ziffer 7a des Schlußpf'otokolls zum -
Abkommen 'W,ir,d als Ziffer 7b eingefügt: 

,,7b. Zu den Artikeln 15 und 16 des A bkom:' 
m,ens: 

Der Entbindungspauschbetrag nach den deut­
schen Rechtsvorschriften und der Entbindungs­
beitf'ag nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften geIten als Geldlei'stungen. Dabeistehen 
den nach den deutschen Rechtsvorschr,iften er­
forderlichen Untef'suchungen die ,im Gebiet der 
Republik österreich durchgeführten Untersu­
chungen gleich." 

17. Der Ziffer 9 des Schlußprotokolls zum 
Abkommen werden als Buchsta.ben fund g an­
gef'ügt: 

"f) Bei Anwendung des AbsatZes 1 erster Satz 
stehen bei gewöhnlichem Aufenthalt in 
der Bundesrepublik Deutschland Jürdie 
Voraussetzungen nach ,den deutschen 
Rechtsvorschriften über die Venicherungs­
pflicht 

aa) die Versicherung in der österreichischen 
Krankenversicherung der ' Mitglied­
schaft bei einem deutschen Träger 
der KrankelWersicherung, 

bb) die Ehe mit einem Versicherten der 
österreichischen KI1ankenversichi!rung 
der Ehe mit einem Mitglied 'eines 
deutschen Trägers der Krankenver­
sicherung und 

ce) die Wohnsitznahme im Gebiet der 
Republik österreich der Wohnsitz­
na:hme im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland' 

gleich. 

g) Bei Anwendung des Albsatzes 1 zweiter 
Satz gelten bei gewöhnlichem Aufenthalt 
in der Bundesrepublik Deutschland die Vor­
aussetzungen n:ach den deutschen Rechts­
vorschriften über die Versicherungspflicht 
als erfüllt." 

18. Der Ziffer 11 des SchlußprotokoIlszum 
Abkorrunen wird als Buchstahe e angefügt: 

"e) Die Bestimmungen dieses Artikel-s gelten 
auch entsprechend, für, die Entschädigung 
eines unter die österreichischen, Rechtsvor-

, schriften gefallenen früheren Arbeitsunfal­
lei> (Berufskrankheit), wenn die nach den 
österreichischenRechtsvorschriften für die 
Entschädigung' eines' später eingetretenen 
Arbeitsunfalles' (Berufskrankheit) vorgese­
henen Voraussetzungen' vorliegen." 
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11:9. eZiffer ,Iß des,SchlußprotokoUs :zum Ab­
,kommen rerlrält folgentdeiEassung: 

,,13. Zu den Artikeln 28 und 29 des Abkom­
mens: 

Kriegsd1ienstlZeiten und diesen gleichgtihaIten:~ 
Zeitel1, die nach den .Rechts:vor,schr:iften .beider 
Vertragsstaaten aIs g;leichgesteIlteZeiten an reCh­
nun~sfähi'g wär,en,sind, sofern nach den ReChts­
VOr,schliihen :beider 'Mertt:a;gsstaaten :ein ,Anspruch 
Quf iRension t(Rente) he steht, -für ,die ,Berechnung 
,der d:.eistung mur 'Mon 'dem Träger :des Ventrags­
JSmates~u :berüdts,ichiigen, ;nach :dessen :Rechts­
·v.orschri..fnendie .letzte für :die Anrechnung maß-

. ·gehende 'Vernichewng"szeit wor :der betreffenden 
gleichgesteLlten :.zeit :oder, wenn' keine Versiche­
rungszelit vorhengeht, die erste Versicher:un~zeit 
nach der betreffenden gleichgestellten Zeit zu be­
lJ.(fuXsi:chtLg,enJu.t:" 

20. Ziffer 14 des Schlußprotokolls zum Ab-' 
kommen entfällt. 

gungs:}genusses 'angeredmetoder bei 
,;derBemessung eines österreiChischen 
:Ruhe(Versorgungs}genusses :herück­
~ichtigt werden oder 

bb) ',die nach Artikel Ndes in .Artikel 53 
,des Abkommens 'bezeichneten 'Ersten 
Abkommens ,einemösterreichismen 
Tr,ä.ger zugeordnet 'wurden und die auf 
rGrundeines .geLeisteten i'\usstattungs­
~heitrages :(Ers.tattungsbe,trag.e§) 'von 
diesem nicht zu berücksimtigen.sind 
oder die nach einer Versicherungslast­
'regelung .·zwischen ,der Republik Öster­
reich ·und ;.einem dritten 'Staat :auf ~di;e­
sen übergegangen sind." 

.e) :In ,der Ziffer 19 Buchstabe 'bNummer 3 
.!Buchstabe b 'des ';ScillußprotokoUs ,zum ·Wl:Jkoni­
omen "",ird am Ende der Punkt dur&· einen;B;ei­
strich ersetzt 'und 'fulgendes angefügt: "soweit 
innerstaatliche Verjährungsvorschriften nichts .an­
aeres .besti.mmen. Die 'vorsteheruHeNummer 2 
Buchstabe ,e ,gilt entsprechend:" 

'21. .a)JnHer 'ZIffer "1SBuchstahe 'b Unter-; 
'abschriittbb des 'SClilußprotokcHls zum :A.bkom-: d)Zi'ffer 19IBuChs.tabe·b 'Nummer 3 B,uch­
men w.ird ,der Ausdruck ,,~rtikel '28 .Num-\ stahe c dritter und vierter Satz des Schlußproto­
mern'1, '2 una '3 'Buchstabe a sowie ,der zif-l .kolls .zum .Atbkommen ,errhalten:,f,ol'gendeHassung: 

fer 3 Bu~staben d und e" durch lien Au~-! "Derf.ür ,die !Entscheidung zuständige -TrrugeF 
,-d:r.u:ck ."ArtlkeL2SNummern .1, ,2lund 3 sowie! rechne.t Leistungen .an, die von einem Träger 
,der:Zilfer 3 :Buchst.zhe,d",er.setzt. I.des anderen :' ~:tr.a~staate~ ~geza~lt .w.er;den. Vor-

oH) In Her 'Zrffer :18 BuChstabe 'b Unterab-! .ausset:z.ung_hlefur Ist,daß,dlfselels.tungen 
schnitt ce des (SChlußprotdkdlls zum :AbkoIlll1'Ilen; ,:al) :atif 'Grund .desstilben Arbeitsunfdlles ge-
':wird (der .:Ausdrum ~"Ar.l!jrkel :2.8 iNummer 3\ ·.w.ährt':wel'lden, 
lluchs.tahe 'b" iilunn den iAusrbmck ,,,Artikel 281 b) .. ,e V . 'L "b h d' 
,Nummer ,ßa'~,der .. 'Ausdruck ,,~rtikel 27 Ab-I '. ,a~. 'e~s'il;ner'ungsz,e!ten, er;u eu, .' I: der 
.sfulze· JlbEs::7" ~rlurm ,.len Ausdnuck ."Artikel 271 Trager ,des and.ere,n ,:ertr~~staates ,hel An-
A.bs. ätze 1 bis .6" und der.AusdruGk ."Artikel 2811 we~dung ,der .. In 'Bu~sta?e b NlI;mmer 3 
Nummer 3 Buchsta,be ,a" dureh den Aus,druck BuChstabe b UnterabsChnlt:e a~ bl.S ce ge-
,;ArtikeL28 Nummer:;''' eJ.'lSetzt. I na~n~en ~egelung~n.zu tbeni~{S!chtlgen hat, 

. ! wöbel dIese VerslmerungsiLelten ,höchstens 

22. a)DerZlffer 19 Buchstalhe .b :Nummer 21 in dem Umfan,g'lbeiücksiChtigt werden,in 
Buchsbalbe d des Schlußpl'Otokolls zum Abkom-,i dem der zuständige Träger VersiCherungs­

zeiten:auf \.Gl!Und ,aes :Buchsta.benrb Zlffel'ln 
.2 und.3 :~nredmet; ein Xindenuschuß 'zur men. w .. ir.d fO,.lgen,d. er Satz. a.n. 'gefügt: . 1

1 

,11Ihes tgllt nQcht 'm 'den 'Fallen ·des 'n'aChst~henllen! :P.ension .'(Rente) <Sow.ie :der ,Hilflosenzu-
ißtirosiahen ef" ' schuß nach denöster.reithischen :Rechtsvor­

,,~) J1>err.Ziffer :19 .. Buchscibe!b :Nummer 2 des' 
Sdtlufipr.(ltokoHs :-zum ,Abkommen wiFd als 
Buchstabe e 'angefügt: 

"e) Buch'stabe a gilt ferner nicht für Ver-' 
',sieherungszeiten, . 
aa),8ie'nach Her gemäß'Brief'Nummer 'VI 

:2u,:dem lin Attikel:5ß ,des iAbknm­
·:mens,hezeidurell.en ffiimmz- lUnd Aus­

.gleichs:lfett1!rag :getroffenen geretzlichen 
·'R:.;egelun.g:sowie~mrCh ArtikeL24 des 

in Ar.tikeln3 :8esiAhkommens be­
'!Zei-dmetenEr.sten:Abkommens ,einem 
:üstecl'.eiihischen Tr-äger :zugeordnet 
,wurden 'llnd die :-für "die ~Bemessung 
ein:esästerreichischenrRuhe(\V ersor-

schriJtenbldhenaußer .Betracht." 

_Al:tikeUI 

«1) l]'Jie iBestimmungen 
a) des ArtikelsTNummer, 9, 
jb ) ,des Ar.tikels:! Nummer ,12, 
,e.;) '.des Ar:tik~ls J Nummer 22 ffi.umstane c und 
,cl:) ,der Ziffer 19 Buchsoa:be 'h 'Nummer '3 Buch-

stabe c ,letzter Halbs,atz aes Schlußproto­
'kollsium Wl:J,kommen' in der Fassung Ilie­
ses ZusatzabkJommens 

geIten lauch 'Tür ;Yersicherun:g~fälle, ;/iie vor dem 
Inlltrafttretendieses ,zuSlatzablwmmens ·eingetre­
·ten sind. 

599 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 9

www.parlament.gv.at



(2) In den FäHen des Absatzes 1 Buchstaben a 
und ,d werden Pensionen (R,enten), die vor dem 
InkrafttretJen dieses Zusatza:bkommens festg'estellt 
worden sind, a'll!f Antr:ag des Berechoigten neu 
festgestellt; sie können auch von Amts wegen 
neu festgesoelh werden. Die Rechtskra,ft frühe-

5' 

(2) Dieses Zusatzabkommen tritt, soweit im 
folgenden nichts 'anderes bestimmt ,ist, am ersten 
Tag des zweiten Monats nach Ablauf des Monats 
in Kraft, in ,dem die Ratifikationsurkun'den aus­
getauscht wel'lden. 

rer Entsclieidungen steht ,der Neufeststellung (3) Ziffer 9 Buchstaben fund g des Schluß-
nicht entgegen. protokolls zum Abkommen i'l1 ,der Fassung die-

(3) Für Ver~icherungsf,äHe, .die vor dem In- ses Zusatzabkommens ist r,ückwirkend vom 1. Juli 
1978 an aIllZ,uwenden. Soweit in der Zeit vor krafttreten ,dieses Zusatzabkommens eingetreten 

sind, wird Artikel 29 Nummer 10 :des, Albkorn- Inkrafttreten dieses Zusatza'bkommens anders 
mens in ,der vor dem Inkrafttreten dieses Zusat,z- 'verEanrerr wurde, hat es dabei sein Bewenden. 
abkommens ,geltenden Fa'ssung mit der Maßg,;libe Trrtt Versicherungspflicht in der deutschen Kran­
arugewendet, daß die Leistung auf Antrag des kenversicherung nach Ziffer 9 B,uchstabe f des 
B'erechtigten ohne' Berücksicht'igung' des' FIilflb'- SchlußprotGlkolJs. 'Zum, A:b:komm~m in der Fassung 
senzuscliusses mldi den; österreichiscli-en' Reclits:.. dieses Zusatzabkol11irnens ein oder i:st hiernach 
vorschriften festtgestellt oder neu' f.estgestellt·wi~dl; Versicnerungspfliclit: oereits eingetreten, s.o, Rann 
die Leistung kann audt von Amts, wegen' neu,ein Antrag. aUlf' B'efi-eiung von &r, V'ersidierungs~ 
festgestellt werden. Die Rechtskraft fl"Üherer Ent~ pfliCht binnen einem M'oiiat mch. &r.. MItteilung 
scheidungen. steht der. NeufeststeHung nicht ent- des' zuständigen Ti-ä.gers an ,&n. Versieh:erten ülber 

gegen .. die V,ersidl.erungspfllclitgestellt, werden. . 

(4) Dieses Zusat:z:abkommen begründet keinen' . ZU URKUND ,DESSEN halben die iBelVoH-
AITspruch- auf Zahlung ,von Eeistungen für die. .. 
Zeit' VIorseinem Inkrafttreten~ 

(5): SOlWeii: -in der. Zeit vor Inkrafttreten ,dieses 
Zusatzalbkommens. sch,on im Sinne der Reg.elung 
der Ziffer 19' Bum'stabe h Niunmer 3. ,Buchstabe c 
vierter Satz des Sllilußprotoko'lls zum Abkom­
men in der Fassung dieses ZU!satz~bkommens ver­
fahren' ,wurde, nat' es dabei: seilt Bewenden'. 

Artikel. III 

Dieses Zusatzabkommen gi:lt, auch ,für das, 
Land Ber1in;,sofern nicht: die Regierung der. Bun­
desrepu:blik< Deutschland gegenüber der Bundes­
regierungder Republik österrreich hinnen drei 
Monaten nach Inkrafttreten ,dieses, Zuswz-aökom­
mens eine ge,genteilige Er klärung albgibt. 

Artikel' IV 

(l) Dieses. ZusatrlJalhkommen bedarf. .der Rati­
fikation .. Die Ratifikatic)fi'surkun1den' w:eden so 
baLd. wie möglich.in, Wien ausgetauscht .. 

:mächtigten dieses ZusatJzabkommens. unter'Zeich~ 
inet .. 

I' I. GES~HE~N zu Bonnam 29:. Aug,u~b f9,ae 
illL7!w:el. Unschnften. 

I 
I 
I 

\ 

Für-' die Republik Ösrerr.eich: 

Weißenberg 

Für die Bundesrepuiblik. Deu tsch1and: 

IDerStalatssekretä~ ,i~' AUSIWärtige~~rtlt für: den' 

I
· BUnidesmmlster-des:t.ffuSlwartlgeru: 

Lautenscli1ag~r 

liDer 'Burudesministler- für' Alfbeit uIlid:Sblzia4brd\. 
nung,:, 

I ' Ehrenllellg: 
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6 599 der BeiLagen 

Erläuterungen 

I. Allgemdne Überlegungen 

Das vorliegende Dritte Zusatzabkommen er­
gänzt h~w. ändert das österreichisch-deutsche Ah­
kommen über Soziale Sicherheit vom 22. Dezem­
ber1966, BGBl. Nr. 382/1969, in ,der Fassung 

den Abschluß einer Rei:he von neuen Ahkom­
men hzw. Zusatzabkommen zu bestehenden A!b­
kommen erhebliche Knderungen .ergeben, wo­
durch e,ine weitere Revision des geltenden Ah­
kommens enforderlich würde. 

des Ersten Zusat~abkommens vom 1'0. April 1969, In mehreren Bespl'echungen:l:uf Expertenebene, 
BGBJ!. Nr. 382/1969, und des Zweiten Zusatzab- zuletzt im April 1979 in Wien und im Mai 1980 
kommens vom 29. März 1974, iBGBl. Nr. 280/ in München, wurden diese Knderungen und ihre 
1975, und enthält wie dieses ,gesetzändernde und AUSlWirkungen auf das Abkommen eingehend 
gesetzesergänzerude Bestimmungen; es hedarf erörtert und als Ergebnisdi'eser Besprechungen 
dahergleichrfalls gemäß Art. 50 Abs. 1 Bun,des- das V'Orliegende Dritte ZusatzabkOimmen ausge­
Verfassun@sgesetz der Genehmigung durch d,en anbeitet. Das Dritte Zusatzabkommen wurde in 
,Nationalrat. iVerfassurugsändernde Bestimmun- der Folge auf .dipLomatischem Weg aihgeschlossen 
gen sind im Zusatzahkommen,elbenso wie im und am 29. August 1980 in iBonn unter,zeichnet. 
Stammabkommen, nicht enthalten. Ein Beschluß ' 
des Nationalrates, wonach das Zus·atzabkommen IH. Das Dritte Zusatz abkommen im allgemdnen 
durch Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, ist 
nicht erfor.derIich. 

Die Durchführung des vorliegenden Zusatz ab· 
kommens, das Knderungen aussch.Iießlich in den 
Bereich·en der Kranke~, Unfall- und Pensions­
versicherung enthält, obliegt ,..- ebenso wie die 
Durchführung dieser iBereiche des Stamm ab kom­
mens - den autonomen österreichischen Ver­
sicherungsträgern. Dem Bund erwächst daher aus 
der Durchführung des Zusatzabkommens' keine 
Vet1mehrung des Personalstandes. 

Aufgrund der Tats,ache, daß ,das vorliegende 
Zusatzahloommen gegeIllÜlber dein Stammabkom­
men keine .grundsätz;1ich.en Neuregelungen ent­
hält, wird sich auch kein nenn'enswerter finan­
zieller Mehraufwand, wenn ülberhaupt, ergeben. 
Der Sach.aufwand des Bundes - im Rahmender 
Bundesbeiträgezu den eintzelnen Pensionsver­
sicherungen - wir.d ·daher ,durch das Zusatzab­
kommen nicht berührt werden. 

H. Werdegang des Dritten Zusatzabkommens 

Seit Ahschlußdes Zweiten Zusatzalbkommens 
am 29. März 1974 haben sich vor allem im 
deutschen Rechtsbereich insheson,dere .durch das 
Krankenversicherungs-Kostendä\m~fungsgesetz 
und das 20. Rentenanpassungsgesetz, heide aus 
1977, sowie durch da's 21. Rentenanpassungsgesetz 
aus 1978, aber lauch im österl'eichischen zwischen­
staatlichen Bereich der Sotzialen Sicherheit .durch 

Von den im vorliegenden ZusatzabkOimmen 
enthaltenen Neuregelungen sind ing;besondere fol­
gende von Bedeutung: 

- Entschädig;ung auch des früheren Arbeits­
unfaLles (der früher.en Berufskrankheit) bei 
Eintritt eines weiteren Entschädigungsfalles 
im .anderen Vertrags staat {Art. iNr. 3 und 
18), ' 

Zuordnung des Kinderzuschusses nach dem 
Wohnortpl'inzip (Art. I Nr. 5 lit. h), 
VeDbesserungen sowohlleistungsrechtlicher 
als auch verw.altungstechnischer Natur im 
Rahmen der PensionsfeststeHung (Art. I 
Nr. 6 bis 8), 
Sicherstellung eines Krankenversicherungs­
schutzes österreichischer IPensionsbezieher 
bei Wohn<!'rt in der iBundesrepwblik 
Deutschland {Art. I Nr. 17), 

.:-.- Vermeidung einer doppelten Entschädi­
gung von Kriegsdienstzeiten und diesen 
gleichgehaltenen Zeiten (Att. r Nr. 19) 
und schließlich insbesondere auch 
Sicherstellungder Nichtanrechnung des 
österreichischen Hilflosenzuschusses auf die 
deutsche Leistung nach Z 19 des Schluß­
protokolls zum Ahkommen (Art. I Nr. 22 
Et. d). 

Den im Dritten Zusatz abkommen enthaltenen, 
den österreichischen Rechtsbereich betreffenden 
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Neuregelungen liegt das Motiv einer möglichst 
weitgehenden Harmonisierung im zwischenstaat­
lichen Bereich zugrunde. Praktisch alle ·diesbe­
züglichen Neuregelungen h<then analoge Rege­
lung'en in bereits in Kraft stehenden b2iw. unter­
zeichneten Abkommen und Zusatzahkommen 
zum Vonbild. Dieshezüglich ist insbesondere auf 
das am 1. Dezember 1979 in Kraft getretene 
Zweite Zusat;z.a:bkommen mit der Schweiz, BGB!. 
Nr. 448/1979, und das am 1. September 1980 
in Kraft getretene Zweite Zusatz abkommen mit 
Luxemburg, BGB!. Nr. 349/1980, bzw. das he-­
reits vom Nationalrat genehmigte Abkommen 
mit Griechenland' (215 der Beilagen, XV. GP) zu 
verweIsen. 

IV. Zu den einzelnen Bestimmungen des Dritten 
Zusatzabkommens 

Im Hinblick auf die erwähnte Anlehnung einer 
Reihe von Bestimmungen des Dritten Zusatz­
abkommens an bereits im Verhältnis zu anderen 
Ver:tragsstaaten getroffene Regelungen ,wird, um 
unnötige Wiederholungen bei der Kommentierung 
der einzelnen Bestimmungen des vorliegenden 
Zusatzabkommens zu vermeiden, auf die ent­
sprechenden Bestimmungen des Ahkommens mit 
Griechenland (215 der Beila,gen, XV" GP) ver­
WIesen. 

Art. I Nr. 1 

Durch die Einbeziehung ,der Protokollsflümt­
linge sowie der Angehörigen, und Hinterbliebe­
nen von Flüchtlingen und Staatenlosen erfolgt 
eine Anpassung an die entsprechenden Regelun­
gen des Vierseitigen übereinkommens (BGB!. 
N r. 464/19,80). 

Art. I Nr. 2 und Nr. 6 lit. a 

Die auf dem Integrationsgedanken beruhenden 
Bestimmungen des Art. 11 Abs. 1 und Art. 28 
Nr. 1 Et. a des Abkommens sehen eine Gleich­
stellung von Tatbeständen vor, die jedoch in den 
innerstaatlichen Rechtshereichen der beiden Ver­
tragsstaatenzum Teil eine ungleiche versiche­
ru,ngsrechtlich.e Seur:teilung erfahren. Wenn auch 
dem von österreich in den letzten Jahren mit 
steigendem -Nachdruck vertretenen Bestrc;ben, 
von einer solchen Integration der Vertl'agsstaaten 
abzugehen, wie dies zB auch im Verhältnis zu 
Griechenland durch den gänzlich·en Entfall sol­
cher Bestimmungen zum Ausdruck kommt, im 

,Hinblick auf die deutschen Vorstellungen nicht 
voll entsprochen werden konnte, so trägt die 
Streichung des dritten Satzes im Art. 11 Ahs. 1 
des Abkommens (Nr. 2) sowie des Art. 28 Nr. 1 
lit. a des Abkommens (Nr. 6 lit. a) .doch diesem 
Bestreben Rechnung. Neben einer Verbesserung 
der Rechtsstellung der Betroffenen wird hie­
durch auch eine Vereinfachung und damit eine 
ganz wesentliche administrative Erleichterung für 
die Versicherungsträger erreicht werden. 

Art. I Nr. 3 und 18 

Die innerstaatlichen deutschen Rechtsvorschrif­
ten sehen bei einem nachfolgenden Arbeitsunfall 
(einer nachfolgenden Berufskrankheit) vor, daß 
bei Erreichung der entsprechenden Minderung 
der Erwerbsfähigkeit auch der frühere Arbeits_ 
unfall {die frühere Berufskrankheit) zu entschä­
digen ist. Dem trägt die Neufassung ,des Art. 20 
des Abkommens (Nr. 3) Rechnung .. Durch die 
neue Bestimmung der Z 11 lit. c des Schlußproto­
kolls zum Abkommen (Nr. 18) wi1"d eine analoge 
Rechtsfolge im österreichischen Rechtsbereich 
sichergestellt, wenn der Erstunfall (die erste Bec 
rufskrankheit) unter die österreichischen R.echts­
vorschriften gefallen ist. 

Art. I Nr. 4 

Im Hinblick .auf innerstaatliche deutsche 
Rechtsänderungen ist diese Bestimmung nicht 
mehr ·emorderlich. 

Art. I Nr. 5 

Dem' Art. 27 Abs. 7 des Abkommens analoge 
Bestimmungen sind in ,den zuletzt geschlossenen 
Abkommen (wie ziB auch im Abkommen mit 
Griechenland) nicht mehr enthalten, weshalb diese 
Bestimmung auch im Verhältnis zur Bundesrepu­
blik Deutschlandentf:illt (lit. a). 

Die Neufassung des Art. 27 Abs. 8 deS Ah­
kommens (Ht. b) trägt ,den durch das 20. Ren­
tenanpassungsgesetz ·eing,etretenen· Änderungen 
der ,deutschen Rechtsvorschriften betreffend Kin­
derzuschüsse aus der Rentenvers~cherung Rech­
nung, wobei grundsätzlich eine Zuordnung für 
die Gewährung des Kinder.zuschusses nach dem 
Wohnortprinzip erfolgt. 

Art. I Nr. 6 

Hinsichtlich Iit. a siehe unter Art. I Nr. 2. 
Durch, die Neufassung der Regelbestimmungen 

unter lit. bund d werden diese Bestimmungen 
den zuletzt in .den neuen Abkommen b~w. Zu­
satz abkommen getroffenen analogen Bestimmun­
gen .angepaßt (siehe Art. 17 Z 1 und Z 3 lit. a 
des Abkommens mit Griechenland). 

Unter Berücksichtigung des Fehlens einer 
Art. 28 Nr. 1 lit. e. ,des Abkommens entsprechen­
den Bestimmung in allen ander·en von österreich 
geschlossenen Abkommen (so auch im Abkom­
men mit Griechenland)' ist der Entfall dieser 
Bestimmung im Wege einer Neufassung (lit. c) 
vorgesehen. Durch die neue Bestimmung soll 
ein möglicher Anspruchsverlust aufgrund eines 
früheren Anfalles einer deutschen Leistung ver-
hindert werden. . 

Unter lit. e und f wird ohne materieHrecht­
liche Änderung der durch ,die 32. Novelle zum 
ASVG und .die entsprech·enden Paralleloovellen 
eingeleiteten Neuorientierung hinsichtlich des 
Hilflosenzuschusses Rechnung getragen.. . 
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Unter lit. g wird analog ZUl dEin Regdilng. des 
Art .. 29 Nr. 12. des Abkoommens.die Nichtbel'lÜck­
siditigung. der ab r. Iuli 1 g7T mögJidien über­
tragung von Rentenanwartschaften in der 
deutschen. Rentenversidierung. im~ R'a11men. des; 
Versorgungsa.us&Jeidies Ibei Eliesch.eidimg für, ·den 
österreichIschen RecHtsJbereicH nonniert. 

Diese, anldemmgen betreffen. die. deutschen. 

Sa,tz: des, Abkommens; (An. 11 Nr:. 2)! iin: Wege 
einer- NeuJassung; gestrichenl. wo1:lei die. neue. Re.'­
stimmung,jm Zus:l:mmenhang'm-it der'Neufassung 
des- Art-.- 27' Albs',. 8:~ des' AJbk'Oll1mens (Art:. I; 
Nr .. 5·1it. b)' den. g,eänderten, ·deutsch:eni innef1St'alltr 
lichen .. Rechtsv:orschr;iften Rechnung, trä:gt~. Hie2 
durch'. wird, sichergesteHt;. daß: entgegen. den- heim 
Zusammentreffen solcher LeistiUngen eintteten'­
.den Rechtsfblgen., ein' K.inderz.uschuß, aus; der. 
d-eutschen,Rentenversichel1Ung ungekiii:1ztgebührt'. 

Träg,er und sind Folg~: der. Ändel1Ung~ derr 
deutscl:ieminnerstaatliclien.Rechtsvor.s'chr.iften.. Art; tNr. 16 

A':rt. n~n·. S'. 
Ih- Anpassung' an· die österreichische Redits~ 

lage'. erf.olgt durcH, die neue' Bestimmung eine 
Durch die Neufassung w.ir:d dieser' Artikel' KlarsteIlung für die deutschen Versicherungsträ: 

wesentlich vereinfacht und den zuletzt in den ger. 
neuen Abkommen hzw. Zusatzabkommen' ge~ 
troffenen anaiogen·Bestimmungen an:gepaßt (siehe 
Art, 19- des.Abkommensimit·, Griechenland); 

Art. I Nr. 9 

Art. I Nr. 17 

Diese Bestimmungen tragen den sich· aus den 
Anderungen der" deuts'ehen' innerstantlichen'· 
fuechtsv:orschrifterr rur die Kr.ankenversicherung' 

Die Anderung erfoIgt analog zu den Neurege-der Pensionisten ergebenderr Folgen Rechnung; 
ltmgerr unter A:r.t~ I! Nr.:-6 lit. ,g' und:Nh 22; lir. d. Ihre Vorweganwendurrg durch: die·deutsdien Ver"­

s.iclietungst'räger wird durdt ·das im Rn. IV. 
A~-t. Ir Nn.10· lAbs'; 3 vorgesehene' rückwirkende IrrkrafttretBn"' 

iIJur& d.ie- Neufa~s.ung· erfolgt· eitle' genauere: liermöglidit. 
A'bgr.en:zung· der ~.ust~nd~gJ{.eit' ,cl'I!:'-: deunrchen: ,Art. I Nr. 18 
VeI1bmdungsstelle für< die ~ent'enversli::hertmg dk I . 
Arbeitet. I Siehe unter Art. I Nr. 3. 

I 

Art I Ni". U iArt. LNr. 19 
I 

Die Änderung, dient. emer' Verwaltungsver.- i Die geltende Bestimmung~.del1·Z 13 desiSchluß-
ei11'fachung, Iprotok~lls- ist. nicht_. mehr erforderlich und. wird· 

,daher. 1m Wege'emer Neufassung·. gestnchen. 
Art. I'Nr. 12' IDurdt . die- neue: Besti~m~ng' wi:d die doppelte 

Durch den Entfall dieser' B'estimmungenJ wird' !Ho.nonerung von !<-negsdlenstzelten urrd diesen' 
die rückwirkende Zahlung von Leistungen auf jglel,chgehaltenen Zelten ausgeschlossen. 

?en nach den innerstaatlich~n Rech~svorsch~ften' IArt. I Nr. 20 
m Betucht. kommenden, Zeltraum emgesahrankt. I -

Die_ Stl'ieichung dieser. Besti.mmung er.giht.. sich. 
laus dem Entfall der lit. a_und' der Neufassung der, 

Diese Bestimmung solL den Rechtsfolgen. eines.llit. bdes_ Ar'!; 2R Nr._l. des. A>bkommens (Art:_ I 
Urteiles des "deutschen Rundessozialg~.ichtes. ent~ INr.6Iit.a.und.b) .. 

gßgenwirk-en._ !Art~ f Ni". 21' 
I 

Art. I Nr. 14 : Die .. Zitierung~änder.ungen sind ausschließlich. 

D· eh· di' TI ... l·t-·· d'" iformaler. Art. und_ tr~gen derr: 'bet~effenden. Ab. ur '. e .c.r.ganzurrg unter. 1. a wir . emB. :k .. d Rech 
B· eil' d"" ~- .~ h d ,·ommensan erungen,· nung: esserst ·ung. er m vs.terr.eIUI wo nen en. i . 
Flüchtlinge und' Staatenlosen Kegenü'ber öster- IArt. 1 Ni". 2;2 
reicliischen.Staatsangeliörig~n vermieden. i. d '7, 9'1' b NdSchI ß 

! Llt. a. er:~· 1 ' It.. , . r·. 2. es. ." u proto. 
Die' ~rgibnZcung; unter· lit.. bentspricht. demlkoils. zum. Abkommen' sieht vor, da·ß. die 

ziuletzt m, den-- neuen, Abkommen.- h:z,w. Zus-atzab:n :deutschen. Versicher.ungsträger auch· für. jene 
(kommen, get-roffenen,apalogen. Bestimmungen' !Arbeitsunfälle (Berufskran[Qh~iten) und. Ver.siche­
(siehe Punlk ~1 Z: 5; des· Schlußpl1otokolls- zum· irungszeiten, der.en Entschädigung hzw.. Rerück-
Abkommen mit Gnechenland). !sichtigung, bereits_ einem österr:e.ichismen. Versi­

Art. INi-. 15" 
icher;ungstr~g~r 'Zug:eor;dnet ist, Leis:turrgen (unter' 
:Anrechnung der. öster.reichischen· Leistung) zu er" 

Die_ geltende Bestimmung, den Z 7 ades. ;bringen. haben,. jedoch mit-- Ausnahme_ der. in, 
SchlußprotokollS' zum. Abkommen. wir.d. im. Hin;. ;den. nach.folgtmden. lit .. b: bis; d dieser Restim" 
blick auf den. Entf.älldes Art:>: 1.t khs. 1. ,dritter" imung angeführteri Fällen. 
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Diese Ausnahmefälle werden durch die Auf- Art. III 
nahme einer neuen lit. e in die genannte Be­
sümmung (Ht. b)ergänzt, da in diesen Fällen 
eine doppelte Honorierung. der~elben Arbeits­
unfälle (Berufskrankheiten) Ibz,w. Versicherungs­
zeiten eintreten wütde. 

Die Regelungen unter Ht. a und c tr,agen ,dieser 
Ergänzung der Ausnahmefälle Rechnung, wobei 
unter Tit. c gleichzeitig unter iBerücksidltigung 
der Knderungen im Art. 48 des Abkommens 
(Art. I Nr. 12) die rückwirkende Zahlung von 
Leistungen auf den nadl den innerstaatlich,en 
Redltsvorsdlrif.ten ,in Betradlt kommenden Zeit­
raum eing,eschränkt wird. 

Durdl die Neufassung der Z 19 1it. b Nr. 3 
1it. c dl'itter und vierter Satz des Schlußproto­
kollszum Abkommen (Ht. d) wird der seit J ah­
ren vertretenen österreidlisdlen Auffassung Redl­
nung getragen, daß der österreichisdle Hj,lf1osen­
zusdluß bei ,der Anrechnung der österreidlisdlen 
Leistung durdl die deutsdlen Versicherungsträger 
nidli zu berücksichtigen ist. 

Art. II 

Diese Bestimmungen entha;lten .die für eine 
Anwendung einzelner Bestimmungen des Dritten 
Zusa:tzabkommensauf bereits eingetretene Ver­
sidlerungsfäHe erforderlidlen Regelungen, insbe­
sondere audl hinsidltlidl der Nidltlberücksidlti­
gung des Hilflosenzuschusses bei der Anrechnung 
der österreidlisdlen Leistungen durdl die deut­
sdlen Versidlerungsträger in bereits laufenden 
Fällen. 

1. Art. III madlt es möglich, den Geltungs­
bereidl des Zusatzabkommens in übereinstim­
mung mit den im, Vier .... Mädlte-iAbkommen vom 
3. September 1971 (Anlage· IV) erwähnten "fest­
gelegten Verfahren" auf die Westsektoren Berlins 
a:uszudehnen, rradl denen audl bisher die Aus­
dehnung der Verträge zwisdlen tbeidenParteien 
eclo1gt ist. iOer Begriff "Land iBerlin" bezieht 
sidl auidie Westseknoren Berlins. 

2. Die im Art. III vorges,ehene dreimona­
tige Frist 5011 den Regierungen der Französischen 
Republik, des Vereinigten Kön~greidls und deli 
Vereinigten Staaten von Amerika eine Ein­
sprudlsmöglichkeit gegen die Ausdehnung des 
Zusatzabkommens geben, wie es die "festgelegten 
Verfahren" (siehe obigen Abs. 1) vorsehen. 

3. Teil 11 B. (Acbs. 1) des Vier-Mächte-Ah­
kommens vom 3. September 1971 :lautet: "iLes 
Gouvernements de 1a Repu!b1ique frans:aise, ,du 
Royaume-Uni et ,des Etats-Unis d'Amenque 
declarent que 1es liens entre 1es secteurs 
occidentaux de 'Berlinet ,la Repub1ique federa1 
d' Allemagne seront maintenus et deve1opp6s, 
compte tenu .cle ce que ces secteurs continuent 
de ne pas hre un element constitutif de la 
Repuh1ique federale .cl' Allemagne et de n'hre pas 
gou'V'ernes par eHe." -

Art. IV 
Die Abs. 1 und 2 enthalten die üb1idl,en 

Schlußbestimmungen. 
Hinsichtlich Abs. 3 siehe unter Art. I Nr. 17. 
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